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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Beginn des neuen Jahres 2026 wünsche ich Ihnen allen – auch im 
Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung – Gesund-
heit, Zuversicht und alles Gute. Möge das neue Jahr Ihnen persönlich, 
Ihren Familien und unserer Dorfgemeinschaft Frieden, Zusammenhalt 
und positive Perspektiven bringen.

Auch im Jahr 2026 stehen für unsere Gemeinde wichtige Aufgaben 
und Projekte an. So zum Beispiel liegt ein Schwerpunkt liegt auf dem 
Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Grundschule Görwihl. Mit 
dieser Investition schaffen zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die 
Bildung unserer Kinder.

Ein weiteres zentrales Infrastrukturprojekt ist der Rückbau der Kläran-
lage Engelschwand sowie der Bau der Druckleitung nach Strittmatt. 
Diese Maßnahme dient der langfristigen Sicherstellung einer leistungs-
fähigen und umweltgerechten Abwasserentsorgung. Gleichzeitig gilt es 
auch die Planungen für den Anschluss an die Verbandskläranlage in 
Albbruck voranzutreiben.

Im Bereich des Feuerwehrwesens sind ebenfalls wichtige Investiti-
onen vorgesehen. Geplant ist die Beschaffung einer gemeinsamen 
Schlauchwaschanlage sowie eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs 
mit Wasser (TSF-W). Damit unterstützen wir unsere ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen bestmöglich bei ihrer wertvollen Arbeit für die 
Sicherheit unserer Bevölkerung.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung unserer Gemeinde ist zudem 
die Umsetzung des Baugebiets „Breite“. Mit der weiteren Erschließung 
und Realisierung dieses Baugebiets wollen wir Wohnraum schaffen und 
Görwihl als attraktiven Wohnort für Familien und Einheimische stärken.

Daneben begleiten uns zahlreiche weitere Projekte und Aufgaben in 
den Bereichen Infrastruktur und der Unterhaltung unserer öffentlichen 
Einrichtungen. Dabei muss immer auch der Aspekt der verantwor-
tungsvollen Haushaltsführung betrachtet werden. All dies kann nur im 
gemeinsamen Miteinander gelingen.

Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, den ehren-
amtlich Engagierten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeinde für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. Lassen Sie uns das 
Jahr 2026 gemeinsam aktiv und mit Zuversicht gestalten.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute.

Ihr
Mike Biehler
Bürgermeister
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Wichtige Rufnummern

Redaktionsschluss - Nächstes Mitteilungsblatt:

Die nächste Ausgabe erscheint am 20.01.2026 

Redaktionsschluss: 15.01.2026 um 12:00 Uhr   

Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte per Mail an: 

mitteilungsblatt@goerwihl.de 

Textbeiträge bitte nur als .docx-Word-Datei oder als pdf-Datei schicken. Bitte

beachten Sie, dass der Verlag nur Bilder und Dateien in den Formaten jpg,

jpeg, tif, tiff mit einer Größe von max. 10 MB verarbeiten kann.
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Notruf, Feuerwehr (europaweit) 112

Polizei, Notruf 110

Krankentransporte 07751 19 222

Notfallversorgung Klinikum Hochrhein  07751 85-0

Giftnotruf 0761 19240

Notfalldienst Kinderarzt, Augenarzt; Zahnarzt  
und ärztl. Bereitschaftsdienst (Anruf ist kostenlos) 116 117

www.docdirekt.de - digitale Anlaufstelle der 116117 
kostenlos und digital medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung

Notfallpraxis Lörrach 
Kreiskrankenhaus Lörrach, Spitalstr. 25, Lörrach 
Mo - Fr von 19.00 - 22.00 Uhr, Sa, So und Feiertage 09.00 - 20.00 Uhr. 

Notfallpraxis Waldshut  
Allgemeine Notfallpraxis Waldshut Klinikum Hochrhein, 
Kaiserstr. 93-101 79761 Waldshut-Tiengen 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 09.00 - 19.00 Uhr 

Kinder Notfallpraxis Lörrach 
Allgemeine Notfallpraxis St. Elisabethen-Krankenkaus,  
Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 10.00 - 15.00 Uhr 

Polizei Görwihl, Segeten 36 07764 932998-0 
Mo./Di./Mi./Fr. 07.30 – 17.00 Uhr und Do. 13.00 – 20.00 Uhr

Wasserversorgung Störungsnummer 0173 6533437

ED Netze Störungsnummer (rund um die Uhr) 07623 92-1818 

APH (Ambulanter Pflegedienst Hotzenwald) 07754 919607

Caritas Sozialstation St. Martin 07754 8799050 

Tagespflege Hotzenwald 07754 8799040 

Essen auf Rädern, Bereich Hotzenwald 07754 8799050

Telefonseelsorge 0800 1110111 oder 1110222 

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751 3553 

Frauenberatungsstelle Courage -  
Fachberatungsstelle  für Frauen und Mädchen bei häuslicher und sexualisierter 
Gewalt  07741 808 22 77 

Beratungsstelle f. Schwangerschaftsfragen 07751 898237

Fachstelle Sucht (Alkohol, Medikamente, Glückspiel)   
www.bw-lv.de    07751 89668-0 

Jugend- und Drogenberatung 07751 89677-0

DRK Servicestelle SeniorInnen 07761 92010

Lebenshilfe Südschwarzwald e.V. - Offene Hilfen WT -  
Säckinger Str. 3 Laufenburg  Tel 07741 9699524

Soziale Börse /Nachbarschaftshilfe 07764 933 130 
Dienstag und Freitag (10.00 - 11.00 Uhr)

Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 07751 86-4252 
(Beratungsstelle für die Bevölkerung in allen Fragen rund um die Pflege) 

Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnen) 0176 17612656 
Einsatzleitung Frau Maichel   
Mail: heike.maichel@dorfhelferinnenwerk.de  

Förster  
Florian Fiedel, Oberwihl 212 0172 7633987  
E-Mail: florian.fiedel@landkreis-waldshut.de 
Christoph Beilharz vertritt Franziska Gottstein     016097812055 
E-Mail: Christoph.Beilharz@landkreis-waldshut.de 
(Gemark.Strittmatt zw. Schwarzenbach u. Verbindungsstr.
Engelschwand-Steinernes Kreuz-Abzweigung Lindau) 

Bezirks-Schornsteinfeger   
Marc-Philipp Hoffmann 07755 9398400 

Tierärzte: 
Dr. Wiltrud Jehle, Strittmatt (Kleintiere) 07754 921 000 
Konstantin Heidt, Herrischried (Großtiere) 07764 932 9239  

Tierärztlicher Notdienst unter www.tieraerzte-wt.de 

Tierschutzverein Tierheim Steinatal    0151 554 14 785 

Die nächstliegenden Apotheken:  

Hotzenwald Apotheke, Kirchstraße 13, Rickenbach 07765 688 
Albtal Apotheke, Schulstr. 10, Albbruck 07753 5319   

Apotheken-Notdienst    
Samstag, 10.01.2026 Markt-Apotheke Tiengen
Sonntag, 11.01.2026 Rheintal-Apotheke Kadelburg
Samstag, 17.01.2026 Dom-Apotheke St. Blasien
Sonntag, 18.01.2026 Stadt-Apotheke Bad Säckingen

Alle Notdienstapotheken im Internet unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder kostenlos vom Festnetz  
Tel. 0800 0022833

Terminvereinbarung im Rathaus Görwihl 
Das Terminbuchungssystem der Gemeinde ist für BürgerInnen und Mitarbeite-
rInnen das geeignete Mittel, um behördliche Angelegenheiten ohne Wartezeit 
erledigen zu können. 

Bitte buchen Sie einen Termin für folgende Anliegen:
• Ausweis / Pass beantragen
• Wohnsitz an-/ab-/ ummelden
• Standesamt
• Unterschriftenbeglaubigung
• Grundbuchauszug 

Einen Termin können Sie online über unsere Homepage  
www.goerwihl.de über den Button rechts unten Termin  
vereinbaren buchen. 

Das Rathaus ist für einfache Bürgeranfragen zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr   

Gerne erreichen Sie uns auch telefonisch unter: 07754-708-0 
gemeinde@goerwihl.de • www.goerwihl.de

Das Rathaus-Team dankt Ihnen für Ihre Mithilfe! 

Bürgermeister Mike Biehler 708-0 

Sekretariat / Zentrale Diana Behncke 708-0 

Hotzenwald Tourist - Info Christina Schrieder 708-10

Hauptamt und Standesamt Petra Schlachter 708-11 

Bürgerbüro Imma Natale 708-12 

Ordnungsamt Petra Huber 708-13 

Bürgerbüro Ralf Stenzel 708-15 

Hauptamtsleiterin Christiane Maier 708-24 

Hauptamt Sabrina Kohlbrenner 708-25

Rechnungsamtsleiterin Alexandra Gerig 708-30

Rechnungsamt Vanessa Sticher                                                           708-31

Gemeindekasse Jelena Stoll 708-32 

Rechnungsamt Esther Meißner 708-33

Bauamt Marion Mutter 708-35 

Breitband Carmen Kaiser     708-36

Rechnungsamt Martin Schwald 708-37

Technischer Dienst Matthias Block 708-38 

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Görwihl erscheint 14-tägig in den ge-
raden Wochen dienstags und wird im Abonnementverfahren an die Haus-
halte der Gemeinde Görwihl inkl. Ortsteile verteilt.  

HERAUSGEBER:  
Gemeinde Görwihl, Hauptstr. 54, 79733 Görwihl

VERANTWORTLICH FÜR DEN REDAKTIONELLEN  TEIL: 
Bürgermeister Mike Biehler o.V.i.A.

VERANTWORTLICH FÜR DIE FRAKTIONSMITTEILUNGEN:
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen Fraktion. 

VERANTWORTLICH FÜR DIE KIRCHEN- & VEREINSMITTEILUNGEN:
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Vereins.

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/DRUCK: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 07771 9317-11, Fax 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Inkrafttreten der 2. Änderung  
des Bebauungsplans und der 

 örtlichen Bauvorschriften „Bergleacker“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Görwihl hat am 15.12.2025 in 
öffentlicher Sitzung die 2. Bebauungsplanänderung und die ge-
änderten örtlichen Bauvorschriften „Bergleacker“ in der Fas-
sung vom 15.12.2025 nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als Sat-
zung beschlossen.
 
Lage und Geltungsbereich 
Für den räumlichen Geltungsbereich der Änderung ist der Ab-
grenzungsplan vom 15.12.2025 maßgebend. Der Änderungsbe-
reich wird in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:

Die Bebauungsplanänderung und die zugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften „Bergleacker“ treten mit dieser Be-
kanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können 
einschließlich ihrer Begründung bei der Gemeindeverwaltung 
Görwihl, Rathaus, Bauamt, Hauptstraße 54, 79733 Görwihl, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Je-
dermann kann den Bebauungsplan die örtlichen Bauvorschrif-
ten und ihre gemeinsame Begründung sowie die Fachgutachten 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. Ferner wird darauf hinge-
wiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO 
BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 
4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.
 
Görwihl, den 18.12.2025
 
Mike Biehler
Bürgermeister
 

 

Satzungsänderung zur Satzung über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS)  
der Gemeinde Görwihl 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Görwihl am 
15.12.2025 folgende Satzungsänderung beschlossen:
 

§ 1 
Die Absätze 1 und 2 des § 42 der Abwassersatzung vom 
19.07.2021 erhalten folgende Fassung: 
(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser
  ab dem 01.01.2026:                                            3,43 Euro.
(2)   Die Niederschlagswassergebühr (40 a) beträgt je m² versie-

gelte Fläche ab dem 01.01.2026:                         0,40 Euro.
 

§ 2 
Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Im Üb-
rigen behält die Satzung über die öffentliche Abwasserbesei-
tigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Görwihl vom 
19.07.2021 ihre Gültigkeit.
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Görwihl geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 
Görwihl, den 15.12.2025 
Mike Biehler, Bürgermeister
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Feststellung des Jahresabschlusses 2024 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 15.12.2025 den Jahresabschluss 
für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:
 
  EUR

1. Ergebnisrechnung
 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 10.662.712,35

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -10.966.810,48

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) -304.098,13

1.4 Außerordentliche Erträge 5.871,39

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -298,76

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 5.572,63

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -298.525,50

2. Finanzrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.085.807,66

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.578.565,28

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 507.242,38

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.651.315,56

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.176.425,74

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit(Saldo aus 2.4 und 2.5) -525.110,18

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -17.867,80

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -824.846,58

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) -824.846,58

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) -842.714,38

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -448.872,48

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 3.167.522,27

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -1.291.586,86

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

1.875.935,41

3. Bilanz
 

3.1 Immaterielles Vermögen 251.718,29

3.2 Sachvermögen 36.669.612,56

3.3 Finanzvermögen 5.860.472,03

3.4 Abgrenzungsposten 658.439,25

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 43.440.242,13

3.7 Basiskapital -20.514.033,96

3.8 Rücklagen -6.471.473,65

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses -298.525,50

3.10 Sonderposten -10.115.870,76

3.11 Rückstellungen -372.631,51

3.12 Verbindlichkeiten -5.822.065,79

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten -442.691,96

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -43.440.242,13



 Dienstag, 06. Januar 2026 | 5
B

eh
an

dl
un

g 
vo

n 
Ü

be
rs

ch
üs

se
n 

un
d 

Fe
hl

be
tr

äg
en

 

St
uf

en
 d

er
 E

rg
eb

ni
sv

er
w

en
du

ng
 u

nd
 d

es
 H

au
sh

al
ts

au
sg

le
ic

hs
1)
 

Er
ge

bn
is

se
 d

es
 

H
au

sh
al

tja
hr

es
 

Vo
rg

et
ra

ge
ne

 F
eh

lb
et

rä
ge

 d
es

 o
rd

en
tli

ch
en

 
Er

ge
bn

is
se

s 
au

s 
de

m
 

R
üc

kl
ag

en
 a

us
 Ü

be
rs

ch
üs

se
n 

de
s 

Ba
si

s-
ka

pi
ta

l 

So
nd

er
-

er
ge

bn
is

 
O

rd
en

tli
ch

es
 

Er
ge

bn
is

 
Vo

rja
hr

 
Zw

ei
tv

or
an

ge
-

ga
ng

en
en

 J
ah

r 
D

rit
tv

or
an

ge
-

ga
ng

en
 J

ah
r 

or
de

nt
lic

he
n 

Er
ge

bn
is

se
s 

So
nd

er
-

er
ge

bn
is

se
s 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

1 
Er

ge
bn

is
 d

es
 H

au
sh

al
ts

ja
hr

es
 b

zw
. A

nf
an

gs
be

st
än

de
2)
 

5.
57

2,
63

 
-3

04
.0

98
,1

3 
 

 
 

6.
46

6.
81

9,
65

 
4.

65
4,

00
 

20
.5

14
.0

33
,9

6 

2 
Ab

de
ck

un
g 

vo
rg

et
ra

ge
ne

r F
eh

lb
et

rä
ge

 a
us

 d
em

 
or

de
nt

lic
he

n 
Er

ge
bn

is
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
Zu

fü
hr

un
g 

ei
ne

s 
Ü

be
rs

ch
us

se
s 

de
s 

or
de

nt
lic

he
n 

Er
ge

bn
is

se
s 

zu
r R

üc
kl

ag
e 

au
s 

Ü
be

rs
ch

üs
se

n 
de

s 
or

de
nt

lic
he

n 
Er

ge
bn

is
se

s 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
Ve

rre
ch

nu
ng

 e
in

es
 F

eh
lb

et
ra

gs
an

te
ils

 d
es

 o
rd

en
tli

ch
en

 
Er

ge
bn

is
se

s 
au

f d
as

 B
as

is
ka

pi
ta

l n
ac

h 
Ar

t. 
13

 A
bs

. 6
 d

es
 

G
es

et
ze

s 
zu

r R
ef

or
m

 d
es

 G
em

ei
nd

eh
au

sh
al

ts
re

ch
ts

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
Au

sg
le

ic
h 

ei
ne

s 
Fe

hl
be

tra
gs

 d
es

 o
rd

en
tli

ch
en

 E
rg

eb
ni

ss
es

 
du

rc
h 

En
tn

ah
m

e 
au

s 
de

r R
üc

kl
ag

e 
au

s 
Ü

be
rs

ch
üs

se
n 

de
s 

or
de

nt
lic

he
n 

Er
ge

bn
is

se
s 

 
30

4.
09

8,
13

 
 

 
 

-3
04

.0
98

,1
3 

 
 

6 
Au

sg
le

ic
h 

ei
ne

s 
Fe

hl
be

tra
gs

 d
es

 o
rd

en
tli

ch
en

 E
rg

eb
ni

ss
es

 
du

rc
h 

ei
ne

n 
Ü

be
rs

ch
us

s 
de

s 
So

nd
er

er
ge

bn
is

se
s 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
Zu

fü
hr

un
g 

ei
ne

s 
Ü

be
rs

ch
us

se
s 

de
s 

So
nd

er
er

ge
bn

is
se

s 
zu

r 
R

üc
kl

ag
e 

au
s 

Ü
be

rs
ch

üs
se

n 
de

s 
So

nd
er

er
ge

bn
is

se
s 

-5
.5

72
,6

3 
 

 
 

 
 

5.
57

2,
63

 
 

8 
Au

sg
le

ic
h 

ei
ne

s 
Fe

hl
be

tra
gs

 d
es

 S
on

de
re

rg
eb

ni
ss

es
 d

ur
ch

 
En

tn
ah

m
e 

au
s 

de
r R

üc
kl

ag
e 

au
s 

Ü
be

rs
ch

üs
se

n 
de

s 
So

nd
er

er
ge

bn
is

se
s 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
Au

sg
le

ic
h 

ei
ne

s 
Fe

hl
be

tra
gs

 d
es

 o
rd

en
tli

ch
en

 E
rg

eb
ni

ss
es

 
du

rc
h 

En
tn

ah
m

e 
au

s 
de

r R
üc

kl
ag

e 
au

s 
Ü

be
rs

ch
üs

se
n 

de
s 

So
nd

er
er

ge
bn

is
se

s 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

Vo
rtr

äg
e 

ni
ch

t g
ed

ec
kt

er
 F

eh
lb

et
rä

ge
 d

es
 o

rd
en

tli
ch

en
 

Er
ge

bn
is

se
s 

de
s 

H
au

sh
al

ts
ja

hr
es

 s
ow

ie
 a

us
 V

or
ja

hr
en

 in
 

da
s 

Fo
lg

ej
ah

r 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

Ve
rre

ch
nu

ng
 e

in
es

 a
us

 d
em

 d
rit

tv
or

an
ge

ga
ng

en
en

 J
ah

r 
vo

rg
et

ra
ge

ne
n 

Fe
hl

be
tra

gs
 m

it 
de

m
 B

as
is

ka
pi

ta
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

Ve
rre

ch
nu

ng
 e

in
es

 F
eh

lb
et

ra
gs

 d
es

 S
on

de
re

rg
eb

ni
ss

es
 m

it 
de

m
 B

as
is

ka
pi

ta
l 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
 

vo
rlä

uf
ig

e 
En

db
es

tä
nd

e 
 

 
 

 
 

6.
16

2.
72

1,
52

 
10

.2
26

,6
3 

20
.5

14
.0

33
,9

6 

14
 

U
m

bu
ch

un
g 

au
s 

de
n 

Er
ge

bn
is

rü
ck

la
ge

n 
in

 d
as

 B
as

is
ka

pi
ta

l 
na

ch
 §

 2
3 

Sa
tz

 4
 G

em
H

VO
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
 

N
ac

hr
ic

ht
lic

h:
 V

er
än

de
ru

ng
 d

es
 B

as
is

ka
pi

ta
ls

 a
uf

 G
ru

nd
 v

on
 

Be
ric

ht
ig

un
ge

n 
de

r E
rö

ffn
un

gs
bi

la
nz

 3)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
 

Er
ge

bn
is

be
st

än
de

 d
es

 B
as

is
ka

pi
ta

ls
, d

er
 E

rg
eb

ni
sr

üc
kl

ag
en

 
un

d 
de

s 
Fe

hl
be

tra
gs

vo
rtr

ag
s.

 
 

 
 

 
 

6.
16

2.
72

1,
52

 
10

.2
26

,6
3 

20
.5

14
.0

33
,9

6 

V
e

rö
ff

e
n

tl
ic

h
u

n
g

D
er

 v
or

st
eh

en
d

e 
Fe

st
st

el
lu

ng
sb

es
ch

lu
ss

 d
es

 J
ah

re
sa

b
sc

hl
us

se
s 

20
24

 w
ir

d
 h

ie
rm

it 
öf

fe
nt

lic
h 

b
ek

an
nt

 g
em

ac
ht

. 
D

er
 J

ah
re

sa
b

sc
hl

us
s 

un
d

 d
er

 F
es

ts
te

llu
ng

sb
es

ch
lu

ss
 w

er
d

en
 v

om
 

0
8

.0
1.

2
02

6 
b

is
 e

in
sc

h
lie

ß
lic

h
 1

6
.0

1.
2

02
6 

b
ei

 d
er

 G
em

ei
nd

ev
er

w
al

tu
ng

 G
ör

w
ih

l, 
H

au
p

ts
tr

aß
e 

5
4,

 7
97

3
3 

G
ör

w
ih

l, 
Z

im
m

er
 2

.3
0 

w
äh

re
nd

 d
er

 ü
b

lic
he

n 
Ö

ff
nu

ng
sz

ei
te

n 
öf

fe
nt

lic
h 

au
sg

el
eg

t.
 G

ör
w

ih
l, 

15
.1

2
.2

02
5 

 
g

ez
. M

ik
e 

B
ie

hl
er

, B
ür

g
er

m
ei

st
er



6 | Dienstag, 06. Januar 2026 

Aus dem Gemeinderat

Aus der letzten Sitzung 

Der Gemeinderat tagte zuletzt am 15.12.2025. Er hat unter ande-
rem über folgende Themen beraten und beschlossen: 
 
Zweite Änderung des Bebauungsplans „Bergleacker“ - Be-
handlung der Bedenken und Anregungen aus der Offenlage 
sowie Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat hat die 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Bergleacker“ nach Abschluss der öffentlichen Auslegung in der 
Fassung vom 15.12.2025 nach § 10 BauGB und § 4 GemO als 
Satzung beschlossen.
Der Entwurf lag vom 01.10. bis 31.10.2025 öffentlich aus. Von Bür-
gerinnen und Bürgern gingen keine Stellungnahmen ein. Mehre-
re Träger öffentlicher Belange (u. a. das Landratsamt Waldshut, 
das Regierungspräsidium Freiburg sowie Versorgungsträger) 
brachten Hinweise ein. Diese wurden geprüft und teilweise in 
den Bebauungsplan übernommen. Anpassungen erfolgten ins-
besondere zu:
•   Dachformen und Dachneigungen von Garagen und Nebenan-

lagen
•  Abständen zur Landesstraße L153
•  Stellplatzregelungen
•   Hinweisen zu Erdmassenausgleich, Abfallvermeidung und Lei-

tungen
•  Klarstellung zur Nutzung solarer Energieanlagen
 
Näheres zur Satzung kann der Rubrik „Bekanntmachungen“ ent-
nommen werden.
 
Ganztagsbetreuung in der Grundschule - Umsetzung des 
Rechtsanspruchs in der Gemeinde Görwihl
Die Gemeinde Görwihl bereitet die Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem 
Schuljahr 2026/27 vor. Ziel ist es, allen Kindern von der 1. bis 
zur 4. Klasse eine verlässliche Betreuung anzubieten, wobei zu-
nächst für das Schuljahr 2026/27 nur die Erstklässler einen An-
spruch haben.
 
Zur Vorbereitung und Umsetzung wurde bereits eine Fachbera-
tung durch den Caritasverband Hochrhein e.V. beauftragt. Auf 
Basis der Ergebnisse wurde das Raumkonzept in der Grundschu-
le Görwihl angepasst und die Umbaumaßnahmen weitgehend 
umgesetzt.
 
Für die Organisation und Leitung der Schulkindbetreuung wird 
eine pädagogische Fachkraft benötigt, die als Bindeglied zwi-
schen Verwaltung, Schule und Betreuungspersonal agieren soll. 
Zu ihren Aufgaben gehören u. a.: Personalplanung und Dienstplä-
ne, Anleitung und Fachberatung der Mitarbeitenden, Organisa-
tion der Früh-, Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, Elternge-
spräche, Fortbildungen, Ferienbetreuung sowie Netzwerkarbeit.
 
Der Stellenumfang ist mit 70% vorgesehen. Kosten für die Ge-
meinde betragen rund 52.000 € zzgl. einer Verwaltungspauscha-
le von ca. 1.300 €. Die bestehenden Mitarbeitenden der Kern-
zeitbetreuung werden weiterhin durch die Gemeinde Görwihl 
beschäftigt und sind künftig der pädagogischen Fachkraft unter-
stellt.
 
Der Gemeinderat hat die Umsetzung der Schulkindbetreuung in 
der vorgestellten Wahlform gemäß § 4 Abs. 2 Schulgesetz BW 
beschlossen. Das heißt, es wird keine verpflichtende Ganztages-
grundschule eingeführt. Die pädagogische Fachkraft soll bereits 
ab dem zweiten Schulhalbjahr 2025/26 eingesetzt werden, um 
die Abläufe und die Konzeption Schritt für Schritt einzuführen. 
Nach Einstellung der Fachkraft kann der Beratungsvertrag mit 

der Caritas beendet werden, wodurch wiederum jährliche Kosten 
in Höhe von 8.500 € eingespart werden.
 
Die Aufnahme der Kinder in die Ganztagsbetreuung erfolgt zu-
nächst nach Priorität: Oberste Priorität haben Erstklässler. Da-
nach folgen Kinder der Klassen 2–4, die bisher Kernzeitbetreu-
ung nutzten. Sollten weitere Plätze zur Verfügung stehen, können 
weitere Kinder aufgenommen über die Warteliste aufgenommen 
werden.
 
Grundschule Görwihl - Vergaben für Sanierungsmaßnahme 
im 1. Obergeschoss
Die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss in den Räumlichkeiten 
der Schulkindbetreuung und den Toilettenanlagen sind abge-
schlossen. Ebenso die Sanierungsarbeiten im zweiten Oberge-
schoss.
 
Um die Sanierung des Grundschulgebäudes vollständig abzu-
schließen, sind nun noch die Arbeiten im ersten Obergeschoss 
umzusetzen. Diese sind für die Osterferien 2026 geplant, ggf. 
auch während des Schulbetriebs. Die Kosten hierfür belaufen 
sich auf rund 108.000 € brutto, hinzu kommen bereits vergebene 
Elektroarbeiten in allen Etagen mit rund 114.000 € brutto.
 
Folgende Vergaben hat der Gemeinderat daher in der Sitzung 
vom 15.12.2025 folgende Vergaben beschlossen:
• Schreinerarbeiten: Firma Schreinerei Hilpert aus Weilheim zum 

Angebotspreis von 20.609,61 € (brutto).
• Trockenbauarbeiten: Firma Oeschger aus Murg/Niederhof zum 

Angebotspreis von 40.985,98 € (brutto).
• Malerarbeiten: Firma Farben Eckert aus Herrischried zum An-

gebotspreis von 46.267,99 € (brutto).
 
Mit diesen Maßnahmen wird die Grundschule nicht nur moderni-
siert, sondern auch optimal auf die Anforderungen der Ganztags-
betreuung vorbereitet.
 
Beschaffung von Server- und Softwarelizenzen
Für den Verwaltungsbetrieb ist die Beschaffung von Server- und 
Softwarelizenzen erforderlich. Der Gemeinderat hat die Beschaf-
fung der Lizenzen beschlossen. Die Kosten betragen rund 19.600 
€ brutto.
 
Abwasserbeseitigung - Gebührenkalkulation für die Jahre 
2026 und 2027
Die Gemeinde Görwihl hat die Firma Allevo Kommunalberatung 
mit der Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 
2026 und 2027 beauftragt. Dabei werden Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren getrennt kalkuliert.
Nach der Kalkulation steigt die Schmutzwassergebühr von 2,59 €/
m³ auf 3,43 €/m³, die Niederschlagswassergebühr von 0,36 €/
m² auf 0,40 €/m². Grund für die Erhöhung sind insbesondere die 
deutlich geringeren Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren. Im 
vorherigen Gebührensatz konnten höhere Gewinne aus Vorjah-
ren berücksichtigt werden, die sich gebührensenkend ausge-
wirkt haben. Hinzu kommen Investitionskosten für die Sanierung 
der Kläranlage in Albbruck sowie den Rückbau der Kläranlage in 
Engelschwand. Diese Maßnahmen wirken sich erhöhend auf die 
Gebühr aus. 
Der Gemeinderat hat die Gebührensätze entsprechend Kalkula-
tion beschlossen. Die Änderungssatzung kann unter der Rubrik 
„Bekanntmachungen“ entnommen weden. Zur Wahrung des 
Vertrauensschutzes wurden die Gebührenzahler bereits in den 
Mitteilungsblättern vom 09.12.2025 und 16.12.2025 über die ge-
plante Erhöhung informiert.
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2024
Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Rechnungsamt aufgestellt 
und in der Sitzung vorgestellt. Für das Jahr 2024 weist die Ergeb-
nisrechnung ein Gesamtergebnis von – 298.525,50 € (geplant: 
797.244 €) aus. Damit konnte das Ergebnis um 498.718,50 € 
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besser abgeschlossen werden als ursprünglich im Haushaltsplan 
vorgesehen.
Im Hinblick auf die Liquidität ist festzustellen, dass sich der Be-
stand an Zahlungsmitteln im Verlauf des Rechnungsjahres um 
1.291.586,86 € verringert hat. Zum Jahresende beträgt der Zah-
lungsmittelbestand somit 1.875.935,41 € (geplant: 3.133.684 €). 
Kreditaufnahmen wurden im Jahr 2024 nicht getätigt.
Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2024 festgestellt. Der 
Feststellungsbeschluss kann der Rubrik „Bekanntmachung“ ent-
nommen werden.
 
Haushalt 2026 – Beratung über die Investitionen für die Jahre 
2026 bis 2029
In der Sitzung des Gemeinderates vom 17.11.2025 wurde der 
Haushaltsplanentwurf 2026 gemäß den haushaltsrechtlichen 
Vorgaben eingebracht. Der Entwurf umfasst den Ergebnishaus-
halt 2026 sowie die Investitionsplanung für den Zeitraum 2026–
2029. Der Entwurf des Haushaltsplans 2026 wurde in der Finan-
zausschusssitzung am 24.11.2025 vorberaten. Dabei wurden 
Priorisierungen der anstehenden Projekte vorgenommen. Der 
Gemeinderat hat nun in der Sitzung vom 15.12.2025 den Entwurf 
des Gesamtergebnishaushaltes 2026 zur Kenntnis genommen 
und die Investitionsplanung für die Jahre 2026 bis 2029 beraten. 
Der Beschluss der Haushaltssatzung 2026 soll in der nächsten 
Sitzung am 26.01.2026 erfolgen.
 
Mitzeichnung des Sammelantrags nach dem Regelungsbe-
freiungsgesetz
Die Gemeinde Görwihl ist nach § 18 KlimaG verpflichtet, Ge-
bäudeenergiedaten an das Land zu melden. Die Aufbereitung 
verursacht jedoch einen hohen Verwaltungsaufwand. Der Ge-
meindetag hat in der Sache einen Sammelantrag nach dem Re-
gelungsbefreiungsgesetz vorbereitet, den die Gemeinde mitge-
zeichnet hat. Zukünftig sollen die Daten weiterhin erfasst, aber 
die Aufbereitung und Weiterleitung an das Land entfallen. Ein neu 
angeschafftes EDV-Programm mit mobiler App ermöglicht es 
den Bauhofmitarbeitern, die Gebäudeenergiedaten direkt über 
das Smartphone zu erfassen. Die Daten sollen zur Umsetzung 
von Energiesparmaßnahmen genutzt werden.
 
Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Montag, 
den 26.01.2026 im Rathaus in Görwihl statt.

Das Rathaus informiert

Veröffentlichung und Übermittlung von  
Meldedaten 

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium zur Anforderung von Urkunden
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmel-
degesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 80. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Al-
ters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der 
Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon um-
fasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktor-
grad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art 
des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Daten-übermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Nach § 50 Abs. 3 BMG darf die Meldebehörde Adressbuch-
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 4. derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Ad-
ressverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf.
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
(Parteisperre)
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. 
November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Par-
teien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung voran gehenden Monaten so genannte Gruppen-
auskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an 
das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. 
Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person ver-
storben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
3a. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum 
Zwecke der Information der Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger bei Wahlen und Abstimmungen (Parteisperre)
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, 
dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bun-
desmeldegesetz (BMG) bezeichneten Daten (Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften) sowie die 

Digitales Lichtbild 

Fotos in Papierform dürfen nicht mehr für Pass- und Ausweis-
dokumente verwendet werden. 
Wir können digitale Aufnahmen von Passbildern direkt im 
Rathaus mit unseren Aufnahmegeräten anbieten. Sie können 
damit Ihr digitales Foto am Gerät im Bürgerbüro selbst erfas-
sen. Die Gebühr pro Foto beträgt 6,00 Euro.
Werden der Personalausweis und der Reisepass zusam-
men beantragt, ist die Gebühr nur einmal fällig. Diese 
Fotos sind allerdings ausschließlich zur Beantragung von Aus-
weisdokumenten verwendbar und können nicht ausgegeben 
werden. Sie können natürlich auch weiterhin bei einem zerti-
fizierten Fotodienstleister digitale Passbilder erstellen lassen. 
Dort erhalten Sie einen QR-Code, den Sie dann zur Antrag-
stellung mitbringen. Fotos für Babys und Kleinkinder bis zum 
dritten Lebensjahr sind mit unseren Aufnahmegeräten leider 
nicht zu erstellen. Hier empfehlen wir die Aufnahme des digi-
talen Passbildes bei einem zertifizierten Fotodienstleister. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an unser Bür-
gerbüro wenden.
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Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger nutzen,
um ihnen Informationen von Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, vgl. § 2 Ab-
satz 3 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz (BW AG-BMG).
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Melde-behörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Ab-
satz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vorna-
men und die gegenwärtige Anschrift.

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Daten-übermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgeset-
zes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung auf-
geführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Daten-übermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffent-
lich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Über-
mittlung mitgeteilt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht wahrnehmen wollen, eine 
Übermittlungssperre wieder aufheben lassen möchten oder 
Fragen hierzu haben, so melden Sie sich gerne bei uns.
 
Bürgermeisteramt Görwihl - Bürgerbüro -
Zimmer Nr.: 10 u. 12 (EG), Tel. 07754/708-10 oder -12
email: natale@goerwihl.de oder stenzel@goerwihl.de

Abfallwirtschaft

Altkleider

Container:
Rotkreuzhaus am Mühleberg; Hotzenwaldhalle und im Recy-
clinghof in Görwihl,
Gemeindeschopf in Oberwihl, eh. Pfarrhaus in Niederwihl, Bür-
gerhaus St. Marien in Segeten

Recyclinghof Görwihl 

Mi.  14:30 – 17:30 Uhr
Fr.  15:30 – 17:30 Uhr
Sa.  09:00 – 14:00 Uhr
(letzte Einfahrt 15 Min. vor Schließung)
  
Angenommen werden:
Hartkunststoffe, Sperrmüll, Papier/Pappe/Kartonage, gelbe 
Säcke, Keramik, Elektro(nik), Schrott, Grünschnitt
Neuer Standort Glascontainer Parkplatz Hotzenwaldhalle
 

Service-Hotline Abfallwirtschaftsamt  
07751 86-5432

www.abfall-landkreis-waldshut.de 
Restmülltonne und Biotonne werden im wöchentlichen 
Wechsel alle 14 Tage geleert. 
Wir bitten die Mülltonnen nach der Leerung zeitnah von der 
Straße und dem Gehweg zu entfernen.
Restmüll 13.01.2026
Biotonne 20.01.2026
Blaue Tonne    23.01.2026
Gelber Sack     19.01.2026
 
Christbäume: 16.01.2026 unterer Parkplatz beim Aquihl-Hal-
lenbad
 
Fa. Remondis, Tel. 0800 122 32 55
Grünschnittsammelstelle Albbruck-Albert: 
Geodaten: N47.591065, E8.113127

Kindertagespflege

Landratsamt Waldshut

Suchen Sie eine Tagesmutter für Ihr Kind/ Ihre Kinder oder 
möchten Sie selbst gerne Kinder betreuen? 
Frau Frauke Giebson informiert und berät Sie in allen Fragen 
rund um die Kindertagesbetreuung, Tel.: 07751-86 4369, 
Zimmer 144, E-Mail: Frauke.Giebson@landkreis-waldshut.de

 

Grundbuchauszüge

erhalten Sie entweder bei unserer Grundbucheinsichtsstelle im 
Rathaus Görwihl oder beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen
 
Grundbucheinsichtstelle im Rathaus Görwihl 
Bei berechtigtem Interesse erhalten Sie beglaubigte und unbe-
glaubigte Grundbuchausdrucke auf schriftlichen Antrag. An-
tragsformulare finden Sie unter www.goerwihl.de beim Regis-
ter Verwaltung - Formulare - Antrag Grundbuchauszug.

Einen Termin zur Abholung des beantragten Grundbuchauszu-
ges sowie für eine Unterschriftsbeglaubigung können Sie gern 
telefonisch unter 07754-7080 vereinbaren.
 
Amtsgericht Villingen-Schwenningen
Grundbuchamt, Carlo-Schmid-Straße 7 -9, 
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721 6811-0; Fax: 07721-6811-490; E-Mail: 
poststelle@gbavillingen-schwenningen.justiz.bwl.de
Infos und Formulare unter: 
http://www.amtsgericht-villingen-schwenningen.de

Sprechtage & Termine
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Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim

Wenn Sie Auskünfte aus den Grundakten (z.B. Verträge, Tei-
lungserklärungen, Abschriften etc.) benötigen, wenden Sie sich 
bitte schriftlich an das Grundbuchzentralarchiv
Stammheimer Straße 10
70806 Kornwestheim
Weitere Informationen unter www.grundbuchzentralarchiv.de
 

 

Notartermine

Notartermine erhalten Sie entweder
-  bei der Notargemeinschaft Dr. Daniel Schäuble und Felix 

Koechel in Waldshut-Tiengen, Alfred-Nobel-Straße 20, 
 Tel. 07751-895870
-  bei Notar Kai-Christoph Stadler in Bad Säckingen, Scheffel-

straße 23, Tel. 07761-9261700 oder
-  Notarin Dr. Julia Bochis in Waldshut, Hauptstraße 78-80, 
 Tel. 07741 8070890

Selbsthilfegruppe für Menschen mit einer 
Ess-Störung und deren Angehörige

Im geschützten Raum Belastendes zur Sprache bringen 
Treffen: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 19:30 – 20:45 Uhr
Ort: Römerhof-Atelier, Gewannstr. 2, 79872 Bernau
Kontakt: Katrin Kugelmeier, schritt_fuer_schritt@gmx.net
Anmeldung bitte vorab per Email. 

Palliativnetzwerk Landkreis Waldshut 

wurde ins Leben gerufen, um Patienten und 
deren Angehörigen Orientierung zu bieten und 
Ansprechpartner zu sein.
Wir begleiten Menschen mit schweren fortge-
schrittenen Erkrankungen bis zum Lebensende. 
Unser Ziel ist, Sie und Ihre Angehörige individuell 
zu unterstützen.
 
Leiden soll weit möglichst gelindert und Selbstbestimmung 
sowie Lebensqualität erhalten bleiben. Die letzte Phase des Le-
bens sollte mit einem Höchstmaß an Wohlbefinden, Geborgen-
heit und Lebensqualität erlebt werden.

Wir bieten die Unterstützung, Beratung und Hilfe, die sie/er 
braucht. Angehörige werden durch das Netzwerk entlastet und 
begleitet. Wir sind gerne für Sie da.

Netzwerkkoordination:
Pflegeheim Haus am Vitibuck
Bahnhofstr. 10 • 79761 Waldshut-Tiengen
+49 (0)7741 965650 • alexandra.brogle@ddh-tiengen.de

Lebenshilfe Südschwarzwald e. V.  Wege gestal-
ten. Gemeinsam.

Verwaltung und Geschäftsstelle
Johanna Fehrenbach
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt
07651 93 626 0
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de
 
Offene Hilfen Landkreis Waldshut
Denise Würth
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg
07741 96 995 24
offenehilfen.wt@lebenshilfe-ssw.de

Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum
Leitung Judith Korhummel
Riedpark 2, 79787 Lauchringen
07741 96 995 00
bfz@lebenshilfe-ssw.de
 
Fachbereich Arbeit
Leitung Hanna Kusserow
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg
07763 92 91 028
arbeit@lebenshilfe-ssw.de
 

Rentenberatung

Telefon: 07621 4225610
E-Mail: beratungsort.waldshut-tiengen@drv-bw.de oder 
aussenstelle.loerrach@drv-bw.de
Adresse: Waldtorstraße 1A, 79761 Waldshut-Tiengen oder 
Feldbergstraße 16, 79539 Lörrach
 
Rentenanträge finden Sie unter:
www.deutsche-rentenversicherung.de
www.eservice-drv.de
 
Kostenloses Servicetelefon
0800 1000 4800

Sprechstunde Jugendamt im Rathaus in Görwihl

Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger,
 
mein Name ist Nadine Schwarz und ich bin seit dem 01.02.2024 
für den Bezirk Görwihl, Herrischried und Rickenbach zuständig.
 
Sie erreichen mich von Montag bis Freitag unter der Telefon-
nummer 07751/864372 oder unter der E-Mail Adresse: Nadine.
Schwarz@Landkreis-Waldshut.de
 
Sehr gerne biete ich meine Sprechstunde am 29. Januar 2026 
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr im Rathaus in Görwihl für Sie an. 
Ich lade Sie herzlich dazu ein, einfach zu meiner Sprechstunde 
zu kommen, sodass wir uns persönlich kennenlernen können! 
Ebenfalls können Sie bei Bedarf sehr gerne einen konkreten 
Termin mit mir vereinbaren.
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Nadine Schwarz
Jugendamt
Allgemeiner Sozialdienst

Landratsamt Waldshut  - Pflegestützpunkt –
Informationen und individuelle Beratung rund um das 
Thema Pflege

Außensprechstunde im Rathaus Görwihl:
Mittwoch, den  14. Januar 2026 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger Ver-
einbarung stattfinden.   
Sie haben Fragen rund um das Thema Pflege oder benötigen 
Sie Unterstützung bei der Antragstellung. Gern sind wir persön-
lich, telefonisch und per Mail für Sie da:  Frau Simone Schlage-
ter, Telefon: 07751/864290 oder per Mail an: 
Simone.Schlageter@landkreis-waldshut.de
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OFFENER TREFF FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Gespräch und Austausch, immer am letzten Montag im Monat 
(14-16 und 19 - 21 Uhr), nicht in den Schulferien. Ort:  Stoll-Vi-
ta-Stiftung Waldshut, Brückenstrasse 15

 

Die IBB-Stelle Waldshut-Tiengen informiert:

Die IBB-Stelle Waldshut-Tiengen informiert:
die unabhängige Informations-, Beratungs- und Beschwerdestel-
le für psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen bie-
tet in den Räumen des Landratsamtes Waldshut-Tiengen jeden 
ersten Montag im Monat (Raum 264) persönliche Beratungsge-
spräche an.
Die Sprechstunde findet immer zwischen 14:30 - 16:30 statt.
Wir bitten um telefonische Voranmeldung (wenn möglich), kön-
nen aber auch kurzfristig, ohne Voranmeldung, Beratungsge-
spräche anbieten.
Bitte an der Informationsstelle im Landratsamt melden.
Zusätzlich bieten wir, die IBB-Stelle, weiterhin telefonische Be-
ratung an.
Es besteht auch die Möglichkeit kurzfristig, an einem anderen 
Tag, einen Termin für eine persönliche Sprechstunde zu bekom-
men!
Sie können uns unter Telefon 07751 / 9151110 (Anrufbeantwor-
ter) 24 Stunden täglich erreichen oder
zu Bürozeiten unter Telefon 07751 / 86-4254.
Auch sind wir erreichbar unter E-Mail: IBB-WT@web.de.
Sie können auch unsere Homepage besuchen: 
www.ibb-waldshut.de
 

Caritas Hochrhein

Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen und Selbsthilfe-
gruppen unter www.caritas-hochrhein.de
Caritas Hochrhein 
Soziale Beratung 07761/5698-0
Gemeindepsychiatrie 07761/5698-0
Sozialstation St. Martin, Team Hotzenwald   07765/918837
Hausnotruf 07751/801121
 

Diakonisches Werk Hochrhein

Waldtorstr. 1, 79761 Waldshut-Tiengen
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen und Selbsthilfe-
gruppen, Gesprächsterminen
unter www.dw-hochrhein.de und Tel. 07751-83040 oder per 
Mail: diakonie@dw-hochrhein.de, vereinbart werden. 

Zur Onlineberatung gelangen Sie über: 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de
 

Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen

Die Selbsthilfegruppe der Angehörigen psychisch erkrankter 
Menschen trifft sich am Mittwoch, den 28. Januar 2026 um 19 
Uhr in den Räumen des Caritasverbandes,
Poststr. 1 in Waldshut. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Infos unter: Barbara Scholz, Sozialarbeiterin, Caritasverband, 
Tel.: 07751-801133.
 
Voranzeige:
Im Monat Dezember entfällt auf Grund der Feiertage das Grup-
pentreffen.

Für den Verkehrteilnehmer

TÜV 

Reifendienst Böhler, Segeten
Tel. 07764 305

Jeden Freitag DEKRA

Autohaus Gebr. Kaiser, Oberwihl
Tel. 1001

Jeden Donnerstag TÜV

Autohaus Mutter, Außerdorf
Tel. 269

Jeden Mittwoch 

Landmaschinen Zipfel, Burg
Tel. 255

Donnerstag (14-tägig)  

KFZ-Betrieb Ebner, Schwärze
Tel. 925949

Jeden Mittwoch

 
Bitte Fahrzeuge rechtzeitig anmelden!
 

Hotzenwald Tourist

Öffnungszeiten

Aquihl Hallenbad

Geänderte Öffnungszeiten

Aufgrund personeller Engpässe bleibt das Hallenbad 
2026 ab KW 2 bis einschließlich 01.03.2026 an den 
Wochenenden geschlossen! 
Unter der Woche gelten weiterhin die gewohnten 
Öffnungszeiten. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Heimatmuseum Görwihl

Das Heimatmuseum bleibt in den Wintermonaten geschlos-
sen. Gruppenführungen sind jedoch jederzeit nach Anmeldung 
möglich unter Tel: 07754 1448 (Ernst Waßmer) oder 
07754 7668 (Hans-Jürgen Sackmann).  

Für Führungen bis 25 Personen wird eine Museumsspende von 
30 Euro erbeten. Gleichzeitige Mehrfachführungen sind möglich.
 

Überregionale Veranstaltungen

Überregionale Veranstaltungen  
vom 06.01.-19.01.2026     

BAD SÄCKINGEN

08./11./15./
18.01.26  14.00 Uhr, Wechselausstellung: Otto Rün-

zi-Der vergessene Maler, Hochrheinmuseum 
Schloss Schönau

06.-10.01.26  19.00 Uhr, Outdooraustellung: Orange the 
World, Schlosspark

04.-07.01.26  19.00 Uhr, Dinner in the Dark, www.das-dark-
dinner.de/standorte/dinner-in-the-dark-bad-
saeckingen

10.01.26  14.00 Uhr, Altstadtführung, TP: Haupteingang 
Münster

10./11.01.26 Musical: Musical Karussell, Gloria Theater
11./15.01.26  20.00 Uhr, Aufführung: LaLeLu – Best of 30 

Jahre, Gloria Theater
16.01.26  20.00 Uhr, Comedy: Jan van Weyde, Gloria 

Theater
 

ANMELDUNG & INFO: 07761 56830
 
BERNAU

06.-11.01.26 Bernauer Weihnachtskrippe
06.-18.01.26  Kunstausstellung: Wurzeln im Süden zu-

hause im Norden-Felicitas Mathé, Hans-Tho-
ma-Kunstmuseum

09.01.26  10.00 Uhr, Geführte Winter Wanderung im 
Bernauer Hochtal, Anmeldung

12.01.26  19.30 Uhr, Vortrag: Yellowstone-der älteste 
Nationalpark der Welt, Kath. Pfarrheim

 
ANMELDUNG & INFO: 07675 160030

HERRISCHRIED

 10.01.26 18.30 Uhr, Eis Disco, Eishalle
11.01.26  18.30 Uhr, Eishockeyspiele der 1b Mann-

schaft, Eishalle
15.01.26 20.30 Uhr, Eishockeyspiele, Eishalle
16.01.26 14.00 Uhr, Kinderparty, Eishalle
17.01.26  18.30 Uhr, Familien Eis Disco „Nacht der 

Wölfe“, Eishalle
18.01.26  14.00 Uhr, Familiennachmittag auf dem Eis, 

Eishalle
 

ANMELDUNG & INFO: 07764 920040/41
 
HÖCHENSCHWAND

 
10.-19.01.26  Fondue-Abend im Hotel Nägele, Anmeldung: 

07672-93030 oder info@hotel-naegele.de
12./19.01.26  13.00 Uhr, Sportkurs Bogenschießen, Anmel-

dung 

ANMELDUNG & INFO: 07672 48180 

TODTMOOS

10.01.26 19.00 Uhr, Guggst-Du Festival, Wehratalhalle
12./19.01.26  19.00 Uhr, Yoga am Bach, www.yoga-am-bach.

de
13.01.26  15.00 Uhr, Schwarzwälder-Kirschtorten Se-

minar, Anmeldung
 

ANMELDUNG & INFO: 07674 90600
 

 
WALDSHUT-TIENGEN

10.01.26  20.00 Uhr, Konzert: Nora Benamara Quartett, 
Schwarzenbergsäle - Schloss Tiengen

11.01.26  17.00 Uhr, Vernissage: Michael Rudigier - 
Transformation, Stadtscheuer Tiengen

18.01.26  11:00 Uhr, Vortrag: Volker Bauermeister, 
Stadtbibliothek Waldshut

 
 ANMELDUNG & INFO: 07751 833200

  
WEILHEIM

06.01.26  14:00 Uhr, Neujahrs & Dreikönigs Lama Wan-
derung, schwarzwaldlamas.de/lama-wanderun-
gen/termine/

18.01.26  14:00 Uhr, Wanderung mit Lamas und 
Glühwein Plausch, schwarzwaldlamas.de/la-
ma-wanderungen/termine/

 
ANMELDUNG & INFO: 07755 1553 

Änderungen vorbehalten!

Vereinsnachrichten

Deutsches Rotes Kreuz Görwihl

Kleiderkammer 

Wir freuen uns über Ihre Kleiderspende und 
Ihren Besuch!
Haben Sie gut erhaltene oder ungetragene Kleider, die Sie nicht 
mehr benötigen? Sie können uns diese sehr gern zu den Klei-
derannahmeterminen bringen. Wir haben für jeden was dabei, 
von Babybekleidung bis XXL-Kleidung (inkl. Babysafe). 

Kleiderannahme
Montag, 12.01.2026 von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Kleiderausgabe 
Donnerstag, 15.01.2026 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag, 31.01.2026 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

Unsere Kleiderkammer steht für jeden offen, es sind keine Sozi-
alscheine notwendig. 
Sie finden uns im DRK-Haus Mühleberg 4, 79733 Görwihl
Bei Fragen und akuten Notfällen wenden Sie sich an: 
ebanholzer@t-online.de
 

Krabbelgruppe Segeten
Im Bürgerhaus St. Marien in Segeten 36 findet in den 
Räumen des DRK ein offener  „Elterntreff mit Krab-
belgruppe“ statt. Dienstags von 9.00-11.00 Uhr im 14- 
tägigen Wechsel. Bei Interesse meldet euch bitte per 
WhatsApp 0152 08402100 oder per email 
claudia.huber@t-online.de .
Wir freuen uns auf euch. 
Leoni und Claudia
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Trauercafé „Gestärkt in der Trauer“

Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir dich 
sehen können wann immer wir wollen.
 
Das Trauercafe in Görwihl ist ein Ort an dem sie dieses Fens-
ter in einem geschützten Rahmen öffnen können. Um sich mit 
anderen Betroffenen aus zu tauschen, Erfahrungen teilen, zuhö-
ren, da sein ohne Druck und Verpflichtung.
 
Das Trauercafe ist offen für alle die einen Verlust betrauern.
 
Wir treffen uns in Görwihl-Segeten in den Räumen des Deut-
schen Roten Kreuzes, Ortsverein Görwihl, Segeten 36 am Mitt-
woch, den 21. Januar 2026 um 18:30 Uhr.

Fasnachtsfrauen

Schwarzwaldverein Görwihl e.V.

Fackelweg des Schwarzwaldvereines Görwihl
11. Januar 2026, ab 17 Uhr, Start: Kaisermatte, beim Auto-
haus Mutter 
Der Schwarzwaldverein Görwihl bietet, insbesondere Familien, 
einen Fackelweg an. Start ist in der Kaisermatte. Es geht über 
etwas mehr als 2 Km z.T. querfeldein, runter zu den Güllenäcker 
und über die Farnäcker wieder hoch zur Kaisermatte. Die Fa-
ckeln sind so gesteckt, dass man immer die nächste sieht. Alle 
können den Weg unabhängig voneinander gehen, die Fackeln 
brennen ca. 2 Stunden.
Am Bänkli in der Kaisermatte gibt es wieder Glühwein und Kin-
derpunsch. Ein Dixi steht beim Start Autostellplatz Mutter.
Vielen Dank. Vielleicht kommen Sie auch?

Wanderung zum Schlachtplattenessen
am Donnerstag, 22.01.2026
Kleine Wanderung nach Hartschwand „Eichrüttehof“,
abhängig von der Schneelage wird der Treffpunkt kurzfristig  
mit dem Wanderführer noch telefonisch festgelegt.
Treffpunktr 11 Uhr Sägmooshütte
Bitte rechtzeitig anmelden, spätestens 17.01.2026   
Wanderf.: Albert Huber, Tel. 07754 - 261
Info und Anmeldung:  Albert.Huber@gmx.de
 
Scannen zur Webseite!
Dort gibt es aktuellen Infos, Wandertermine, 
tolle Bilder und vieles mehr!
www.schwarzwaldverein-goerwihl.de
 

Oberwihler Hexegugger e.V.

Seniorenkreis Görwihl e.V.

Der Seniorenkreis Görwihl e.V.  

lädt alle Mitglieder sowie die Seniorinnen und Senioren der Ge-
meinde Görwihl und der umliegenden Gemeinden ein zur zwei-
ten ordentlichen Mitgliederversammlung und Programmvor-
stellung 2026 
am Mittwoch, 21. Januar 2026, Beginn 14 Uhr
 im Pfarrsaal Niederwihl
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Gedenken an die Verstorbenen
3. Tätigkeitsbericht für das Vereinsjahr 2025
4. Kassenbericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Wahl des Wahlleiters und Entlastung der Vorstandschaft



 Dienstag, 06. Januar 2026 | 13

7. Neuwahlen der Vorstandschaft und der Kassenprüfer
8. Grußworte der Gäste
9. Veranstaltungskalender und Programmvorschau 2026
10. Wünsche und Anträge
11. Schlussworte des Vorsitzenden

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können Mitglieder bis 
eine Woche vor der Veranstaltung an den Vorstand richten.
Für Mitglieder besteht außerdem die Möglichkeit, sich schon bei 
der Veranstaltung zu den Reisen und Tagesfahrten anzumelden.
Wie gewohnt beginnen wir die Veranstaltung mit Kaffee und Ku-
chen. Zum Abschluss wird beim gemütlichen Beisammensein 
ein Vesper angeboten.
Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen.
 
Paul Eschbach
Erster Vorsitzender

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde  
Albbruck-Görwihl

Pfarrbüro Albbruck
Johanna Pfau, Tel. 07753/5363
Di + Do 10 – 12.30 Uhr,
Homepage:
www.evkg-albbruck.de
Vakanzvertretung
Pfr. Bopp-Hartwig, 07751/832712
Alle Sonntagsgottesdienste aus der Christuskirche in Albbruck
können auch online auf der Homepage mitgefeiert werden.

Dienstag, 06.01.2026
10.30 Uhr  Gottesdienst in Albbruck Mit Pfr. Bopp-Hartwig
 
Mittwoch, 07.01.2026
17.15 Uhr  Konfi Kurs Laufenburg
 
Sonntag, 11.01.2026
10.30 Uhr  Gottesdienst mit Einführung KGR Laufenburg
 Gottesdienst mit Einführung KGR Waldshut Kinder-

gottesdienst Waldshut
15.00 Uhr  Gottesdienst mit Einführung KGR Albbruck
 Mit Pfr. Bopp-Hartwig Anschließend Kirchenkaffee
 
Mittwoch, 14.01.2026
17.15 Uhr  Konfi Kurs Albbruck
 
Freitag, 16.01.2026
10.00 Uhr Krabbelgruppe Konfi Freizeit bis 18.01.2026
 
Samstag, 17.01.2026
18.00 Uhr  Ökumen. Taizé Andacht in Albbruck Mit Taizé Team
 
Sonntag, 18.01.2026
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Laufenburg Mit Präd. 

Herrmann
10.30 Uhr  Kindergottesdienst Laufenburg
10.30 Uhr  Gottesdienst Waldshut mit Dekanin i.R. Vogel
 
Mittwoch, 21.01.2026
17.15 Uhr  Konfi Kurs Laufenburg
 
Freitag, 23.01.2026
10.00 Uhr  Krabbelgruppe

Zur Gemeindeversammlung
am 11.1.2026 im Gemeindehaus um ca. 16.15 Uhr (nach 
dem Gottesdienst)

laden wir sehr herzlich ein.
 
Wir haben folgende Tagesordnung 
1.  Begrüßung
2.  Bericht aus dem Kirchengemeinderat: Rückblick auf die ver-

gangenen sechs Jahre
3.  Rückblick auf die Kirchengemeinderatswahlen Feststellung 

des Ergebnisses
4.  Informationen über die Gestaltung des Kooperationsraum 

(Albbruck/Görwihl – Laufenburg – Waldshut)
5.  Anregungen und Wünsche aus der Gemeinde
6.  Schlusswort
 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!
Zur Gemeindeversammlung gibt es Kaffee und Kuchen !

Röm.-kath. Kirchengemeinde Hochrhein-Südschwarzwald
Münsterplatz 8
79713 Bad Säckingen
 
Kooperator: Bernhard Stahlberger 07754/237
bernhard.stahlberger@wendelinus-hw.de
Für Sprechzeiten vereinbaren Sie bitte einen Termin
 
Diakon: Günter Kaiser  07754/7315
guenter.kaiser@wendelinus-hw.de
 
Pastoralreferentin: Regina Jaekel 07754/929 668
regina.jaekel@wendelinus-hw.de
 
Gemeindereferentin: Beate Tasse  07754/929 667
beate.tasse@wendelinus-hw.de
 
Pfarreiratsvorsitzende Barbara Dannenberger
barbara.dannenberger@wendelinus-hw.de
 
Pfarrbüro: Tel. 07754/237    
pfarramt.goerwihl@wendelinus-hw.de
 
Öffnungszeiten:      
Montag und Donnerstag:  09:00 Uhr – 11:00 Uhr
Donnerstag: 17:00 – 19:00 Uhr
Internetseite: www.wendelinus-hw.de
(mit Hinweis auf die neue Homepage der neuen Kirchengemein-
de www.kath-suedschwarzwald.de)
 
Wichtige Info:
Ab 01.01.2026 tritt folgende Rechnungsadresse in Kraft:
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Hochrhein-Südschwarzwald
c/o Pfarrbüro Görwihl
Kirchstr. 6
79733 Görwihl

Gottesdienste:
Mittwoch, 07. Jan  - Hl. Valentin 
19:30 Uhr   Görwihl Pfarrhaus 
 Besprechungsraum Z’Obed im Pfarrhus

Donnerstag, 08. Jan  - Hl. Severin 
20:00 Uhr   Görwihl  Eucharistische Anbetung im 

Labyrinth mit B. Stahlber-
ger

Katholische Kirchengemeinde  
St. Wendelin Hotzenwald
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Samstag, 10. Jan  
11:00 Uhr   Görwihl Labyrinthgang 
  (E. Schwenzer)
17:30 Uhr   Herrischried  Taufgedächtnisfeier mit den Erst-

kommunionkindern und ihren 
Familien und Taufe von Patrick 
Schupp (Jeder darf gerne ein 
Taufbild mitbringen)

20:00 Uhr   Görwihl  Konzert “Prix de Rome” mit Miri-
am Klüglich u. Harald Sinót

Sonntag, 11. Jan  - Taufe des Herrn 
10:00 Uhr   Görwihl  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (Ch. Zumkeller)
10:00 Uhr   Rickenbach  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (Maier), anschließend Neu-
jahrsempfang im Jugendheim

10:00 Uhr  Niederwihl  Eucharistiefeier - Taufe des Herrn 
- mit dem Taufteam; anschl. Apéro 
mit dem Taufteam und Gemeinde-
team St. Gregorius

17:00 Uhr   Görwihl Meditative Tänze (R. Jensen)

Montag, 12. Jan  
19:00 Uhr   Rickenbach Ökumenisches Friedensgebet

Dienstag, 13. Jan  
15:30 Uhr   Görwihl Pfarr-
 heim Raum Maria 
 Magdalena Rosenkranz
16:30 Uhr   Rüßwihl Rosenkranz (M. Caronna)
17:00 Uhr  Rüßwihl  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (M. Caronna)

Donnerstag, 15. Jan  
17:00 Uhr   Jungholz  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (M. Arzner)

Samstag, 17. Jan  - Hl. Antonius 
16:00 Uhr   Görwihl  Wortgottesdienst zum Bibel-

work-Shop mit Frau Dr. Brockmöl-
ler und dem Herz-Ensemble

Sonntag, 18. Jan  - 2. Sonntag im Jahreskreis 
10:00 Uhr   Rickenbach  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (Thoma)
10:00 Uhr   Strittmatt Eucharistiefeier
10:00 Uhr  Niederwihl  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (Diakon Kaiser)
11:30 Uhr   Görwihl Pfarr-
 heim Pfarrsaal  Dankesessen für alle Sternsinger 

(KJG Görwihl)
14:30 Uhr   Görwihl  Communitasnachmittag; Ab-

schluss mit Gottesdienst (17:30 
Uhr) mit dem Herz-Ensemble

Montag, 19. Jan  
16:00 Uhr  Görwihl  Kirchenführung für die Erstkom-

munionkinder (B. Stahlberger)
19:00 Uhr  Rickenbach Ökumenisches Friedensgebet

Dienstag, 20. Jan  - Hl. Sebastian 
15:30 Uhr   Görwihl Pfarrheim 
 Raum Maria 
 Magdalena Rosenkranz
16:00 Uhr   Herrischried  Kirchenführung für die Erstkom-

munionkinder (B. Stahlberger)
16:30 Uhr   Rüßwihl Rosenkranz (M. Caronna)
17:00 Uhr   Rüßwihl  Wortgottesdienst mit Kommunion-

feier (M. Caronna)

Mittwoch, 21. Jan  - Hl. Agnes 
18:00 Uhr   Glashütten Eucharistiefeier

Donnerstag, 22. Jan  - Hl. Vinzenz 
10:00 Uhr   Niedergebis-
 bach Eucharistiefeier
16:00 Uhr   Rickenbach  Kirchenführung für die Erstkom-

munionkinder (B. Stahlberger)
18:30 Uhr   Görwihl Meditative Andacht (R. Jensen)
19:00 Uhr   Rickenbach 
 Jugendheim 
 Saal EG Taizé-Andacht (Taizé-Team) 
Weitere kirchliche Nachrichten/Mitteilungen finden Sie im 
Wendelinusboten – diesen finden Sie im Schriftenstand un-
serer Kirchen.
 
Pfarrbüros geschlossen
Die Pfarrbüros in Görwihl, Herrischried und Rickenbach sind 
von 22.12.2025 bis einschließlich 11.01.2026 geschlossen. In 
dringenden Angelegenheiten können Sie sich an Pfarrer Stahl-
berger wenden, Tel. 07754-237
 
Großer Wandel in unserer kirchlichen Gemeinde 
In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele Her-
ausforderungen bewältigt und entscheidende Schritte auf dem 
Weg der Kirchenentwicklung 2030 gemacht. Nun steht ein wirk-
lich großer Moment bevor:

Zum 1. Januar 2026 wird die Kirchengemeinde Hotzen-
wald St. Wendelinus Teil der neuen Pfarrei St. Fridolin Bad 
Säckingen / Kirchengemeinde Hochrhein-Südschwarzwald. 
Damit wächst zusammen, was schon lange in guter Nachbar-
schaft verbunden ist. Zwei Regionen – der Südschwarzwald und 
das Hochrheingebiet – werden künftig noch enger miteinander 
vernetzt sein. Die neue Kirchengemeinde umfasst folgende bis-
herige Seelsorgeeinheiten:
• St. Blasien
• Todtmoos-Bernau
• St. Wendelinus Hotzenwald
• Wehr
• Laufenburg-Albbruck
• Bad Säckingen-Murg
Mit der neuen Kirchengemeinde entsteht ein starkes pastora-
les Netzwerk, das Kräfte bündelt und neue Möglichkeiten für 
die Seelsorge eröffnet. Unser gemeinsames Ziel bleibt unver-
ändert: das Evangelium lebendig zu halten und den Menschen 
nahe zu sein.
Natürlich bringt ein solcher Wandel auch Fragen mit sich. 
Gleichzeitig eröffnet er Chancen: mehr Zusammenarbeit, neue 
Ideen, stärkere Gemeinschaft und ein Miteinander, das über die 
vertrauten Ortsgrenzen hinauswächst.

Neue Informationswege
Unsere neue Homepage www.kath-suedschwarzwald.de ist 
bereits online. Sie befindet sich noch im Aufbau, wächst jedoch 
stetig und wird zu einer zentralen Plattform für alles Wichtige 
rund um unsere neue Kirchengemeinde: aktuelle Nachrichten, 
Termine, Einblicke und Hintergründe.
Weitere Informationsangebote der Erzdiözese Freiburg:
•  www.kirchenentwicklung2030.de – Ziele, Hintergründe 

und Entwicklungen der Kirchenentwicklung 2030
•  www.ebfr.de/teams – kurze und klare Übersicht über die 

verschiedenen Teamformen, die künftig das kirchliche Leben 
mitprägen werden

Blick in die Zukunft
Die organisatorischen Grundlagen für die neuen Pfarreien – 
räumlich, rechtlich und verwaltungstechnisch – sind geschaf-
fen. Doch klar ist:
Strukturen allein machen keine lebendige Kirche. Kirche 
lebt durch Menschen.
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Haupt- und Ehrenamtliche bringen ihre Fähigkeiten, Ideen und 
ihr Herzblut ein und gestalten so das Leben in der neuen Pfar-
rei. Ihnen soll künftig noch mehr Raum, Verantwortung und Ge-
staltungsmöglichkeit gegeben werden.
Die Kirchenentwicklung 2030 setzt deshalb auf ein neues, 
teamorientiertes Miteinander: Aufgaben werden auf mehrere 
Schultern verteilt, Talente gefördert und neue Formen der Zu-
sammenarbeit stärken die bewährten Gemeindeteams.
So wächst nach und nach eine vielfältige, solidarische und zu-
kunftsfähige Kirche – von vielen getragen und für viele gemacht.
 
Gottesdienst am Fest Taufe des Herrn 
am 11.01.2026 um 10:00 Uhr in der Kirche St. Gregorius Nie-
derwihl
Wir laden alle Taufeltern dieses Jahres zu einem besonderen 
Gottesdienst ein, in dessen Mittelpunkt die Taufe und die Täuf-
linge des Jahres 2025 stehen. In dieser Feier werden zu Beginn 
alle Taufkerzen der Täuflinge entzündet und vorne aufgestellt. 
Am Ende wird es einen besonderen Segen für Sie und Ihre Kin-
der geben.
Im Anschluss ist Gelegenheit bei einem Apéro zusammen zu 
sein.
Es wäre schön, wenn Sie, Ihre Familie und vielleicht auch die 
Paten an diesem Gottesdienst sowie dem anschließenden 
Apéro terilnehmen könnten.
Herzliche Grüße
Ihr Taufteam
 
Erstkommunion 2026
Die Vorbereitung zur Erstkommunion beginnt offiziell am 10. Ja-
nuar mit der Tauferneuerungsfeier in Herrischried um 17:30 Uhr.
Hierzu sind alle Erstkommunionkinder mit ihren Familien herz-
lich eingeladen. Die Kinder dürfen gerne ein Bild von ihrer Taufe 
mitbringen.
 
Kirchenführungen für die Erstkommunionkinder und Fami-
lien:
19.01.2026 – Görwihl, 16:00 Uhr
20.01.2026 – Herrischried, 16:00 Uhr
22.01.2026 – Rickenbach, 16:00 Uhr
Gerne können Sie sich den Ort aussuchen
 
Neu – Communitasnachmittag
Am Sonntag, 18.01.2026 startet der neue Communitasnachmit-
tag um 14:30 Uhr in der Pfarrkirche Görwihl mit verschiedenen 
Aktionen sowie Momente der Stille und der Begegnung (Kaffee 
und Tee).
Um 17:30 Uhr feiern wir die Eucharistie mit Gespräch – und Be-
wegungselemeten. Zu den einzelene Teilen kann man kommen, 
sowie auch gehen. Wir freuen uns auf Sie!
Dieser Communitasnachmittag findet nun regelmäßig immer 
am dritten Sonntag im Monat statt.
 
Kath. Bildungswerk - Kochkurs
Die Bibel - klar u. kompakt Biblische Aromen und Israels 
Küche
Ein Kochkurs voller Geschichte u. Geschmack.
An drei Abenden kochen wir gemeinsam biblische Gerichte u. 
lernen ihren Kontext kennen. Wir treffen uns in der Schulküche 
der GMS Hotzenwald.
Kosten für Lebensmittel: EUR 25,00
Anmeldung: dagmarkeck@aol.com 
(max. Teilnehmerzahl 16 Personen)
Termine: 13. Jan., 20. Jan., 23. Jan. 2026
Uhrzeit: 19:00 – 21:30 Uhr
 
WORKSHOP am 17.01.2026
WORTE, DIE INS HERZ FALLEN mit Dr. Katrin Brockmöller, Di-
rektorin
und das Katholische Bibelwerk e. V.
TEIL I: 10:00 – 12:00 Uhr

WENN ALLES GELINGT –
SPURENSUCHE IN PSALM 1
Am Vormittag erkunden wir mit Herz und Verstand den ersten 
Psalm, der das Buch der Psalmen eröffnet. Wer diesen Psalm 
versteht, wird alle Psalmen und ihre Bilder leichter und tiefer 
beten lernen.
TEIL II: 13:00 – 15:00 Uhr
MIT DER PROPHETIN HANNA IM TEMPEL
Am Nachmittag vertiefen wir spielerisch und kreativ die Sze-
nen aus Lukas 2,21-40. Maria und Josef bringen ihr Kind in den 
Tempel. Dort begegnen sie einem alten Mann und einer Pro-
phetin – sie hören Worte, die bis heute auch mir ins Herz fallen 
dürfen und wie ein Schatz bewahrt werden wollen.
Weitere Infos:
inkl. kleiner Imbiss, Predigt am Abend,
Anmeldung auch für einen Teil möglich.
Anmeldung bis 14.01.2026:
Pfarrbüro Görwihl: 07754 237 oder
Bernhard.Stahlberger@wendelinus-hw.de
 
Herzliche Einladung zur Meditativen Andacht
mit Singen von einfachen Herzens-Liedern, spirituellen Impul-
sen, geführter Meditation mit Austauschmöglichkeit und ab-
schließendem Segnungsritual.
Ort: Pfarrkirche Görwihl
Termine: immer Donnerstag, 18:30 Uhr: 22.01.2026
Leitung: Rosemarie Jensen mit Peter Szczotok am Flügel
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KÖB

Soziale Börse und Oase

Wir helfen Menschen bei Krankheit, Behinde-
rung und in besonderen Lebenslagen.  

Soziale Börse Görwihl / 
Nachbarschaftshilfe Hotzenwald e.V.
Kirchweg 7,  79737 Herrischried
Einsatzleitung: Monika Gerspacher   
Tel.07764- 933 130 (Di, Fr 10 bis 11 Uhr)
sozialeboerse@wendelinus-hw.de
 
Herzliche Einladung zum gemeinschaftlichen Mittagstisch

Jeden Dienstag, um 12:00 Uhr im SV Sportheim 
Görwihl. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis Mon-
tagabend bei Regina Efinger, Tel. 07754 / 1415. Ab-
holung kann angeboten werden.
 

Landratsamt

Kreisjugendskitage 2026 

Die Abt. Jugend, Bildung & Prävention des 
Landkreises Waldshut plant auch für 2026 in Ko-
operation mit der Skizunft Bernau, dem Skiclub 
Menzenschwand und dem Staatl. Schulamt Lörrach die Kreis-
jugendskitage. 

Die Gemeinden, die Bergwacht und der Skibezirk unterstützen 
diese Veranstaltung. Teilnehmen können Schülerinnen und 
Schüler der 1. bis 9. Klasse. Die Ausschreibungen wurden di-
rekt nach den Weihnachtsferien an die Schulen verschickt, die 
Anmeldungen für die Teilnahme können nur über die jewei-
lige Schule erfolgen. Die Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler kann sowohl durch Lehrkräfte der jeweiligen Schulen 
als auch durch engagierte Eltern organisiert werden. 

Der „alpine Skitag“ findet am 27. Januar 2026 in Bernau statt, 
Ausweichtermin 10. Februar 2026. Der Termin für den „nordi-
schen Skitag“ in Menzenschwand ist der 29. Januar 2026, Aus-
weichtermin 26. Februar 2026, Meldeschluss für beide Dispzip-
linen ist der 22. Januar 2026.

Unter kjs-wt.de sind die Ausschreibung, die Datenschutzerklä-
rung, aktuelle Infos und nach den Skitagen auch die Ergebnis-
listen zu finden.

Land- & Forstwirtschaft

Lehrgangstermine Forst BW 

24.-25.02.2026 Motorsägen-Grundlehrgang
24.-25.03.2026 Motorsägen-Grundlehrgang für Frauen
13.04.2026 Holzernte-Grundlehrgang
17.04.2026 Mein Wald für morgen – Begründung und Entwick-
lung klimastabiler Wälder
06.05.2026 Anschuss-Seminar
     
Termine nach Vereinbarung
Fällarbeiten mit akkubetriebenen Fällkeilen
Trainingskurs „Zufällen und Vorrücken von Vollbäumen aus 
dem Mittelblock“
Techniken zur seilwindenunterstützten Fällung Sachgerechte 
Unterhaltung von Forstwegen
Trainingskurs „Sturmholzaufarbeitung“
Vorbeugung und Bekämpfung von Borkenkäfern
 
Auskunft und Anmeldung unter: https://www.forstbw.de
Digitales Bildungsangebot | ForstBW 
sp.bonndorf@forstbw.de – 07672 879 4695

Landwirtschaftsamt

Aktuelles vom Landwirtschaftsamt Waldshut – 
Thema Pflanzenbau 

Das Landwirtschaftsamt Waldshut informiert 2026 in einer 
Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen aus dem Pflan-
zenbau: Integrierter Pflanzenschutz, Maiswurzelbohrer, Schilf-
glasflügelzikade, Biozid-VO, Pflanzenschutz & Biodiversität, 
Japankäfer, GLÖZ 5, Düngung: Ausnahmen und Versuche, Ak-
tuelles Wasserschutz.

Der Besuch einer der Veranstaltungen wird als zweistündige 
Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde anerkannt.
 
Die gleiche Fortbildungsveranstaltung findet an drei verschie-
denen Orten statt:
 
Montag, 02.02.2026 – 20 Uhr
Gasthaus Kranz, Stühlingen-Lausheim
 
Mittwoch, 04.02.2026 – 20 Uhr 
Gasthaus zur Post, Ühlingen-Birkendorf
 
Donnerstag 11.02.2026 – 20 Uhr
Landgasthof Kranz, Albbruck-Schachen
 

Für Sie notiert

Gastschüler aus Mexiko 
suchen nette Gastfamilien 

Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Ju-
gend in Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara 
im Zeitraum 29.03. – 15.06.2026 aufnehmen möchten (14–16 
Jahre alt). Ein Gegenbesuch ist möglich.

Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 
92, 70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.
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Termine/ Kurse

Rund um den Babybrei

Einladung zum Online-Vortrag
am 29. Januar 2026  um 18:30 Uhr

via Zoom
 
 
An diesem Abend bekommen Sie im Online-Vortrag viele Infor-
mationen rund um das Thema Beikost:
 
Wann bekommt mein Kind seinen ersten Brei?
Was soll da drin sein, was nicht?
Was sind geeignete Getränke?
Kochen auf Vorrat, geht das?
Was tun, wenn Probleme auftreten?
Viele praktische Tipps für Sie
 
Natürlich haben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen zu stellen.
 
Bitte melden Sie sich an:
Sie bekommen per Mail die Zugangsdaten ein Tag vor Ver-
anstaltung. 
Der Vortrag ist kostenlos.

Hans-Thoma-Schule

Grund-, Werkreal- und Realschule Laufenburg 
Einladung zum Schnuppertag an der Werkrealschule 
und Realschule Laufenburg
Auch in diesem Jahr bietet die Hans-Thoma-Schule Laufen-
burg für alle interessierten Viertklässler und deren Eltern 
unserer und benachbarten Grundschulen einen Schnup-
pertag an, der Gelegenheit geben soll, die Arbeitsweise an 
der Werkrealschule und der Realschule vorzustellen und 
die örtlichen Gegebenheiten in Laufenburg kennen zu ler-
nen.
 

Schnuppertag am
Donnerstag, dem 22. Januar 2026

 
Angemeldete Schülerinnen/Schüler können ab 14.00 Uhr 
an drei verschiedenen Workshops (jeweils 25 Minuten) 
ihrer Wahl teilnehmen. Zur Auswahl stehen
_   Technik, Alltagskultur-Ernährung-Soziales, Französisch, 
Physik, Chemie und Biologie.
Parallel zu den Schülerworkshops findet für die Eltern eine 
Führung durch die Räumlichkeiten der Gebäude statt, an-
schließend steht die Schulleitung für Fragen und Informa-
tionen zur Verfügung. Das Ende ist gegen 15.45 Uhr vor-
gesehen.
 
Anmeldung erforderlich! 
Weitere Informationen über das Schulsekretariat: se-
kretariat@hts-laufenburg.de
oder über unsere Homepage: www.hts-laufenburg.de
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Workshop Visualisierung am 22. Januar 2026, 19 
Uhr bis 22 Uhr in Waldshut, Kath. Gemeindehaus 

Die Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung Ruth Bucher zeigt 
an diesem Abend, wie mit Papier und Stift komplexe Inhalte he-
runtergebrochen und Sachverhalte auf einen Blick erkennbar 
gemacht werden.

Neben einer praxisnahen Einführung können die Teilnehmer*in-
nen sofort ausprobieren, wie Schrift, Symbole und Bilder zeit-
sparend eingesetzt und auf Papier gebracht werden. Dieses 

Wissen wird die ehrenamtliche Arbeit in Gremien und Vereinen 
sowie auch im beruflichen Kontext von großem Nutzen sein. Es 
fällt eine Gebühr für die Teilnahme an. Weitere Informationen 
und Anmeldung bei der Diözesanstelle Hochrhein, Tel. (0 77 51) 
83 14-400; hochrhein@esa-dioezesanstelle.de

Infoveranstaltung am Kolleg

Das Kolleg St. Blasien lädt am Freitag, den 16. Januar 2026, um 
16:00 Uhr Grundschülerinnen und Grundschüler der Klassen 
4 sowie deren Eltern zu einem Besuchstag „Kolleg erleben“ 
ein. An diesem Info-Nachmittag der offenen Tür haben die Be-
sucher die Möglichkeit nach der Begrüßung durch die Schul-
leitung, das Kolleg an verschiedenen Stationen in und um das 
Kollegsbäude und das neue Zentrum für Naturwissenschaften 
zu entdecken. Die Anmeldung erfolgt bis 12. Januar über die 
Kollegspforte unter Telefon 07672/27-0 oder per Mail: 
pforte@kolleg-st-blasien.de

Stellenangebote

des 
redaktionellen Teils
ENDE 
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Meine Anzeige soll in der Kalenderwochen erscheinen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Anzeigentext (Bitte lesbar schreiben!)*

Kontaktdaten

Vorname/Nachname*

Straße*

Plz/ Ort*

Telefon*

E-Mail*

Abbuchungsermächtigung

 Hiermit ermächtige ich Sie, den Betrag für diesen Anzeigenauftrag einmalig 
von dem angegebenen Konto per Lastschrift einzuziehen.

 Hiermit ermächtige ich Sie, alle künftigen Beträge im Rahmen meiner Anzei-
genschaltungen bis auf Widerruf von dem angegebenen Konto per Lastschrift 
einzuziehen.

Kontoinhaber*

BIC*

IBAN*

Datum*  Unterschrift (Rechtsverbindlich)*

Auftrag erteilt!

Privates Kleinanzeigen-Formular - Gültig ab 01.09.2025

Wähle zwischen den beiden Möglichkeiten aus



SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 anzeigen@primo-stockach.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr –  
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen,  

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum 
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine  
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026) 

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum  

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt  

ins neue 
Jahr!
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IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch  
den Arzt oder den Rettungsdienst sein!



Schönes Baugrundstück 
mit einmaliger Alpensicht in Görwihl (Günnetsmättle), 1609 m²,  

voll erschlossen, Preis auf Anfrage, ab sofort zu verkaufen. 
Tel. 07753 - 624 436

Wir helfen sofort bei einem Todesfall

Bestattungen

Schreinermeister

Kirchstraße 16, 79733 Görwihl
Tel. 07754 1280 Mobil: 0171 7533399
•  Einsargung
•  Überführungen
•  Bestattungsbedarf
•  Vorsorge

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

Rechtsanwaltskanzlei  Silvana Mattei
Jeden Mittwoch Beratungstag (zwischen 10.00-16.00 Uhr) 

Terminvereinbarung - pauschal 50 e alle Rechtsgebiete.
Hauensteinstr. 22 • 79713 Bad Säckingen

Telefon 07761 - 999 011 



SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


